
f) Die Kontaktaufnahme mit dem Schuireferat wird vom Mentorat 
naoh Maßgabe der jeweiligen Diözese in die Wege geleitet.

4. Fakultative Angebote der Kirchlichen Studienbealeituna im Mentorat

Ergänzend zu den verbindlichen /^geboten bietet das Mentorat weitere 
Veranstaltungen an oder weist auf zusätzliche Möglichkeiten vor Ort hin, 
die geeignet sind, die persönliche oder religiöse Kompetenz der angehen­
den Religionslehrerin oder des angehenden Religionslehrers zu stärken.

Ausführungsbestimmungen zur Kirchlichen Studienbegieitung im 
Mentorat in der Ausbildungsphase zwischen 1. und 2. Staatsexamen 
für das Fach Katholische Religionsiehre

Kirchliche Begleitung in ver^derter kirchlicher Situation ais notwen­
diger Dienst

in einer veränderten kirchlichen Situation wird die Religionslehrkraft 
verstärkt als Repräsentant der Kirche in der Schule wahrgenommen. 
Das setzt die Bereitschaft der Lehrkraft voraus, eine solche Aufgabe 
auch anzunehmen. Eine kirchliche Begleitung soll für die damit verbun­
denen Anforderungen sensibilisieren und die angehenden Religions­
lehrer bei der Erfüllung diesbezüglicher Aufgaben unterstützen.
Die Lebenssituation zu Beginn und während des Referendariats ist von 
jener während der Studienzeit zu unterscheiden. Mit dem Auszug aus 
dem Elternhaus und mit dem eigenen Verdienst beginnt für viele erst 
jetzt die endgültige Lösung aus familiären Bindungen und Abhängig­
keiten. Damit stelit sich die Frage nach der eigenen Identität und Spiri- 
tuaiität -zumai unter Belastung - in neuer Schärfe. Im Unterschied zur 
kirchlichen Begieitung während des Studiums, deren Ziel auch in der 
Berufsvorbereitung liegt, verschiebt sich deshalb nun der Akzent auf 
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie die spiritueiie 
Begleitung. Hier kann/muss Kirche ganz konkret als wichtige Unterstüt­
zung bei zentralen Entwicklungsaufgaben erfahren werden. Daraus 
ergeben sich für die kirchliche Begieitung im Mentorat während des 
Referendariats im Einzelnen folgende Ziele:
- Unterstützung bei Prozessen des Loslösens und der Neuorientierung
- Reflexion des eigenen Berufungsweges
- Fördern und Festigen der eigenen Spiritualität
- Erleben der Mentoratsangebote als konkreten Dienst der Kirche
- Auseinandersetzung mit der kirchlichen Sendung und ihre Annahme
- Festigung der kirchiichen Bindung
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Rahmenbedingungen

2.1 Verpflichtunascharakter der kirchlichen Begleitung im Mentorat

Damit die kirchlichen Voraussetzungen für die Missio canonica 
erfülit werden, ist eine verpfiichtende Begleitung unerlässlich. Aus 
diesem Grund muss dieser Verpflichtungscharakter klar an die 
kirchliche Beauftragung gekoppelt sein. Zuständig für die gesamte 
Begleitung ist die Diözese, in der die Ausbildungsphase zwischen 
1. und 2. Staatsexamen begonnen wird. Dafür muss für Angebote 
von wenigstens drei vollen Tagen nach Absprache mit der jeweili­
gen Seminargruppe und -schule unabhängig vom Seminarbetrieb 
Dienstbefreiung gewährt werden. Dazu nimmt der jeweilige Mentor 
mit jeder Seminargruppe innerhalb der ersten acht Wochen des 
Referendariats Kontakt auf. Damit dies gut gelingt, ist bereits im 
Vorfeld auf eine gute Zusammenarbeit mit den Seminarlehrern zu 
achten.
Unabhängig davon sollten zeitliche, personelle und finanzielle Res­
sourcen bereitgestellt werden, damit Einzelkontakte und ergänzen­
de freiwillige persönlichkeitsbildende Angebote im Sinne einer 
ganzheitlich spirituellen Begleitung möglich sind.

2.2 Kirchliche Begleitung als personelles Angebot für jede Seminar- 
gnjppe der Diözese
Jede Diözese sollte - je nach Anzahl der zu betreuenden Seminare 
- eine oder mehrere Voll- oder Teilzeitkräfte mit der Begleitung der 
Referendare während der zweiten Phase der Lehrerausbildung be­
auftragen (Umwidmungen, Zeitzuschläge, Ankoppelung an die 
Mentorate sind hier denkbare Modelle).
Eine fundierte Ausbildung, die zu geistlicher Begleitung befähigt, 
muss bei dem (geistlichen) Mentor vorausgesetzt werden.
Die Inanspruchnahme der kirchlichen Begleitung im Mentorat 
genießt als personelles Angebot auch in dieser Phase Vertrauens­
schutz gegenüber Dritten. Folglich urteilen die Mentoren weder 
über Eignung noch über die Zulassung zur Missio canonica.
Das Mentorat für die Referendare sollte organisatorisch im Schul­
referat der jeweiligen Diözese angesiedelt sein.
Die Mentoren informieren die Referendare im Hinblick auf das Ein­
satzjahr auch über weitere Angebote kirchlicher Begleitung ande­
rer Diözesen. Dies erfordert diözesanübergreifende Vernetzung.

2.3 Begleitung als lebenslanger Prozess

Begleitung ist ein Prozess, der über die Zeit des Studiums und des 
Referendariats hinausweist. Deshalb müssen die Referendare um 
die Angebote der Lehrerseelsorge und andere geistliche Angebote
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der Diözese wissen. In diesem Zusammenhang fungieren die Men­
toren ais wichtige Muitiplikatoren, die z. B. eine Zusammensteiiung 
von begieitenden Angeboten, die für Reiigionsiehrkräfte geeignet 
sind, bereitstellen.

Mögliche Zeltfenster für die drei Besinnungstage innerh^b der ver­
schiedenen Ausbildungsgänge

Die Ausbiidungsgänge für die verschiedenen Schularten müssen auf­
grund ihrer unterschiedlichen Struktur differenziert betrachtet werden. 
Die im Folgenden vorgeschlagene Struktur wird im Sinne einer ganz­
heitlichen spirituellen Begleitung von freiwilligen Angeboten flankiert 
(vgl. Absatz 2.1).
Die Ankoppelung der Besinnungstage an die Seminartage der Semi­
narschulen, wie sie hier vorgeschlagen wird, bedeutet eine Kosten­
ersparnis.

3.1 Grund-. Haupt- und Förderschule

Hier soll es einen Besinnungstag im ersten, einen im zweiten 
Ausbildungsjahr sowie einen dritten im Zusammenhang mit der 
Missio-Feier geben.

3.2 Realschule
Die Seminarausbildung für das Lehramt Realschule gliedert sich 
in ein erstes Jahr an der Seminai^chule und ein zweites Jahr 
im Zweigschuleinsatz. Aus diesem Grunde bietet es sich an, im 
ersten und im zweiten Halbjahr je einen Besinnungstag zu platzie­
ren. Sollte die Seminargruppe das dritte Halbjahr für den zweiten 
Besinnungstag bevorzugen, dann müsste dieser sich an einen 
Seminartag anschließen. Der dritte Besinnungstag findet im Zu­
sammenhang mit der Verleihung der Missio canonica statt.

3.3 Gymnasium
Am Gymnasium werden die Referendare bereits nach dem ersten 
Halbjahr für ein Jahr an die Zweigschule(n) geschickt, um dann das 
letzte Halbjahr wieder an der Seminarschule eingesetzt zu werden. 
Dies macht es notwendig, sich möglichst früh im Seminar vorzu­
stellen und den ersten Besinnungstag für das Ende des ersten 
Halbjahres zu planen. Während des Zweigschulelnsatzes bietet es 
sich an, den Besinnungstag im Anschluss an einen Seminartag zu 
legen. Auch hier ist es sinnvoll, den letzten Besinnungstag mit einer 
Übernachtung direkt vor der Missio-Verleihung durchzuführen.

3.4 Berufsschule
Ähnlich wie beim Lehramt Realschule gliedert sich hier die Ausbil­
dung in ein erstes Jahr an der Seminarschule und ein zweites im
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Zweigschuleinsatz, hier ailerdings ohne Seminartage. Deshalb 
muss der zweite Besinnungstag bereits im zweiten Halbjahr durch­
geführt werden. Der dritte Besinnungstag findet dann wieder im 
Zusammenhang mit der Verleihung der Missio canonica statt.

4. Inhalte der Besinnungstage
Die Inhalte der Besinnungstage orientieren sich an der unter Ziffer 1 ge­
nannten Lebenssituation der Referendare und den daraus folgenden 
Zielen der kirchlichen Begleitung während dieser Phase. Aus diesem 
Grunde ergänzen sich geistliche und persönlichkeitsbildende Elemen­
te. Darüber hinaus soll die Bedeutung der kirchlichen Sendung reflek­
tiert werden. Folgende Vorschläge geben mögliche Zielrichtungen der 
einzelnen Besinnungstage an, die im Einzelnen methodisch und inhalt­
lich noch konkretisiert werden müssen. Dabei sind die Wünsche und 
Bedürfnisse der betroffenen Referendare zu berücksichtigen.
4.1 Reflexion des eigenen Berufunosweaes

Am ersten Besinnungstag soll die Biographie und der Berufungs­
weg der Teilnehmer im Zentrum stehen. Ziel ist neben der Ortsbe­
stimmung im Hinblick auf den Brückenschlag zwischen Schule und 
Kirche die Reflexion des eigenen Berufungsweges.

4.2 Wahrnehmung und Leben der eigenen Spiritualität
Im Zentrum des zweiten Besinnungstages steht das geistliche 
Leben der Referendare. Sie vertiefen ihre eigene Spiritualität und 
werden dazu ermutigt, Verantwortung für ihre christliche Lebens­
gestaltung zu übernehmen. Geistliche Übungen gehören zu die­
sem Tag.

4.3 Kirchliche Sendung: Rückschau und Perspektiven
Den Abschluss der Reihe bildet die Beschäftigung mit der kirchli­
chen Sendung. Dazu soll zunächst Rückschau auf den geistlichen, 
beruflichen und biographischen Weg während des Referendariats 
gehalten werden, um auf dieser Grundlage sich ganz gezielt mit 
der Bedeutung der kirchlichen Sendung auseinanderzusetzen und 
diese für sich anzunehmen. Abschließend sollen Perspektiven für 
die Zukunft entwickelt werden.
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